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Dem liegen folgende Erwägungen zugrunde: 

 

Die Subsumtion des Straf- bzw. Justizvollzugs unter den Begriff der Strafvollstreckung 

ist dem deutschen Rechtssystem nicht fremd. So wird in der Kommentarliteratur zu den 

§§ 449 ff. Strafprozessordnung - StPO - vorwiegend zwischen der Strafvollstreckung im 

weiteren Sinne und der Strafvollstreckung im engeren Sinne unterschieden (vgl. Meyer-

Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, Vor § 449, Rn 1-2, 65. Aufl., 2022; Pollähne in: 

Gercke/Julius/Temming/Zöller, StPO, Vor § 449 Rn.1, 6. Aufl., 2019, juris, Zitat): 

 

„Unter Strafvollstreckung sind alle Maßnahmen und Anordnungen zu verstehen, die 

auf Verwirklichung, Abänderung, uU auch endgültige Aufhebung einer von einem Straf-

gericht erlassenen rechtskräftigen Entscheidung (vgl. § 449 Rn 2 f.) gerichtet sind (= 

Strafvollstreckung iwS).“  

 

Der Begriff der Strafvollstreckung im weiteren Sinne ist dabei wie der Begriff der 

Strafverwirklichung zu verstehen und umfasst neben der Strafvollstreckung im engeren 

Sinne damit auch den Strafvollzug (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, Vor § 

449 , Rn 2, 65. Aufl., 2022) und den Maßregelvollzug (vgl. Pollähne in: Gercke/Ju-

lius/Temming/Zöller, StPO, Vor § 449 Rn.1, 6. Aufl., 2019, juris). Der Strafvollzug/Maß-

regelvollzug stellt insoweit die Verwirklichung der Maßnahme dar. 

 

Dem entsprechend handelt es sich bei Strafvollstreckungsbehörden und den Einrich-

tungen des Justizvollzugs dann auch gleichermaßen um „Gerichtsverwaltung“ i.S.d. 

§ 4 Abs. 2 Nr. 1 DRiG, da die Strafvollstreckung als Aufgabe der Gerichtsverwaltung 

Teil der Rechtspflege ist (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, Vor § 449, Rn 1, 

65. Aufl., 2022).   

 

Das Vollzugsrecht enthält zwar ganz überwiegend nur Normen, welche die Art und 

Weise der Durchführung von Freiheitsentziehungen zum Inhalt haben, jedoch gibt es 

neben der oben beschriebenen begrifflichen Schnittmenge auch starke inhaltliche  

Überschneidungen zur Strafvollstreckung im engeren Sinn. Es wirken sich beispiels-

weise vollzugliche Regelungen unmittelbar auf die Strafzeitberechnung aus, die an sich 
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dem Bereich der Strafvollstreckung im engeren Sinne zugeordnet ist. So ist z.B. in man-

chen Ländern die Vorverlegung des Entlassungszeitpunktes bei Erarbeitung von haft-

verkürzenden Freistellungstagen vorgesehen oder der Anstalt ist die gesetzliche Mög-

lichkeit eingeräumt, Gefangene schon einige Tage vor dem berechneten Strafende zu 

entlassen (§ 50 Abs. 2 und 3 Landesjustizvollzugsgesetz - LJVollzG -). 

Die Strafvollstreckung umfasst - auch während der Haft - Maßnahmen, die zur Ausfüh-

rung der richterlichen Erkenntnisse notwendig sind, z.B. während der Strafverbüßung 

insbesondere die generelle Überwachung dahingehend, dass Art und Dauer des Voll-

zugs den sanktionsrechtlichen Festsetzungen des Gerichts entsprechen (vgl. Laubent-

hal, Strafvollzug, Rn 9, 8. Aufl., 2019, S.24). Geht es bei der Strafvollstreckung im en-

geren Sinne vor allem um das Ob der Sanktionsverwirklichung, so umfasst der Straf-

vollzug den Bereich von der Aufnahme des Verurteilten in die Vollzugsanstalt bis zu 

seiner Entlassung. Er betrifft die Art der praktischen Durchführung des Vollzugs unter 

den organisatorischen Bedingungen der jeweiligen Institution - das Wie (vgl. Laubent-

hal, Strafvollzug, Rn 12, 8. Aufl., 2019, S.25). Strafvollstreckungsrechtliche und straf-

vollzugliche Maßnahmen und Entscheidungen beeinflussen damit während der Dauer 

der Freiheitsentziehung gemeinsam die Realisierung der Unrechtsreaktion, wobei das 

Strafvollstreckungsrecht im engeren Sinne insbesondere in verfahrensrechtlicher Hin-

sicht gestaltend in den Strafvollzug eingreift (vgl. Laubenthal, Strafvollzug, Rn 12, 8. 

Aufl., 2019, S.25). 

Außerdem muss gesehen werden, dass nach Beendigung des Justizvollzugs durchaus 

noch Maßnahmen nach Vollstreckungsrecht im engeren Sinne möglich sind, etwa wenn 

neben der Freiheitsstrafe Führungsaufsicht angeordnet worden ist. 

Es erscheint daher - den Sinn und Zweck der Regelung des § 3 Abs. 4 LTranspG be-

trachtend - nicht nachvollziehbar, den Justizvollzug als einen in die Strafvollstreckung 

im engeren Sinne eingebetteten und auf das Engste mit ihr verwobenen Abschnitt einer 

Strafrechtspflege gerade nicht im Geltungsbereich des § 3 Abs. 4 LTranspG zu unter-

stellen, während diese Norm für inhaltlich auf das Engste im Zusammenhang stehende 

Teile des Strafverfahrens und der Strafvollstreckung im engeren Sinne gelten soll. 
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Auch im Europarecht ist im Bereich des Datenschutzes der enge Zusammenhang zwi-

schen der Strafvollstreckung und dem Strafvollzug gegeben. Das Europäische Parla-

ment und der Rat der Europäischen Union haben am 27. April 2016 zwei verschiedene 

Regelwerke zum Schutz personenbezogener Daten erlassen. Zum einen die Verord-

nung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(sog. Datenschutzgrundverordnung, DSGVO; ABl. L 119 vom 04.05.2016, S.1-88) und 

zum anderen die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 

oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenver-

kehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 

vom 04.05.2016, S. 89-131). In Art. 2 Abs. 2 Nr. d) Sachlicher Anwendungsbereich der 

DSGVO ist ausdrücklich festgelegt, dass der Anwendungsbereich der DSGVO sich ge-

rade nicht auf die zuständigen Behörden zum Zwecke der Strafvollstreckung erstreckt 

(vgl. auch Freund/Schmidt/Heep/Roschek-Heinson/Schmidt Art. 2 DSGVO, Rn 36, 1. 

Aufl. 2023). In der englischen Fassung der DSGVO, der General Data Protection Re-

gulation, vgl.  L_2016119EN.01000101.xml (europa.eu), bezieht sich unter Art. 2 Nr.2 

(d) der Ausschluss auf „the execution of criminal penalties, including the safeguarding 

against and the prevention of threats to public security“. Die „execution of a sentence/of 

penalties“ bezieht sich im englischen aber sowohl auf die Strafvollstreckung und den 

Strafvollzug, so dass auch aus europarechtlicher Sicht Strafvollstreckung im weiteren 

Sinne zu verstehen ist (vgl. auch Köbler, Rechtsenglisch, 8. Aufl., 2011, S.335). 

 

Dass in § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 LTranspG bei den entgegenstehenden öffentliche Belan-

gen die „Behörden des Strafvollzugs“ ausdrücklich genannt werden, spricht nicht gegen 

diese oben dargestellte Rechtsauffassung: Auch in den verbleibenden Bereichen des 

Justizvollzugs, für die nach § 3 Abs. 4 LTranspG das Gesetz nach der Nur-Soweit-

Regelung Anwendung findet (etwa reine Personal- und Gebäudeverwaltung), gibt es 

durchaus Konstellationen, bei denen das Bekanntwerden der Information die Tätigkeit 

der Behörden des Strafvollzugs im Sinne des § 14  Abs.1 S.2 Nr.3 LTranspG beein-
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trächtigen würde. Dies hätte zur Folge, dass (zusätzlich) ein Ablehnungstatbestand ge-

ben ist, der dann anwendbar ist. Zudem dient die Regelung des § 14 Abs.1 LTranspG 

der Klarstellung, dass soweit und solange der Kernbereich exekutiver Eigenverantwor-

tung betroffen ist, eine Ablehnung erfolgen soll. Darüber hinaus soll der Antrag auf In-

formationszugang nach § 14 Abs.1 S.2 Nr. 3 LTranspG abgelehnt werden, wenn das 

Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen würde, wobei 

der Insbesondere-Tatbestand gerade auf eine nicht abschließende Regelung verweist. 

Das Gesetz ist somit so angelegt, dass es die (Sicherheits-)Belange des rechtstaatli-

chen Staates genauso wahrt, wie das schützenswerte Informationsbedürfnis des An-

tragstellenden. Da die o.g. Nr. 3 nicht abschließend ist, wäre der Strafvollzug hier auch 

erfasst, wenn er nicht genannt wäre. 

 

Im Übrigen wird - aus genau den gleichen Erwägungen - europarechtlich (und dadurch 

mittlerweile auch datenschutzrechtlich s.o.) der Justizvollzug vom Begriff der Strafvoll-

streckung erfasst, was z.B. für den Justizvollzug nach einhelliger Meinung aller Länder 

im Datenschutz den Geltungsbereich der EU-Richtlinie 2016/680 eröffnet  

(„Strafvollstreckung“, Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie). Es bietet sich deshalb an, die Abgren-

zung zwischen dem Anwendungsbereich der Richtlinie und der EU-DSGVO im Justiz-

vollzug (Tätigkeit zu vollzuglichen Zwecken: Richtlinie; nicht vollzugliche Zwecke: EU-

DSGVO) auch für die Beurteilung des Anwendungsbereiches von § 3 Abs. 4 LTranspG 

heranzuziehen. 

 

Darüber hinaus ergäbe sich nach § 3 Abs. 4 LTranspG nur und (in-)soweit eine Aus-

kunftspflicht der Vollzugsbehörde, wie der JVA Diez, in Bezug auf die Aufgabenwahr-

nehmung der öffentlichen Verwaltung. Soweit die Aufgabenwahrnehmung nicht von 

vollzuglichen Tätigkeiten losgelöst zu sehen ist (denkbar bei der Personal- oder Gebäu-

deverwaltung), handelt es sich nicht um Aufgaben der öffentlichen Verwaltung im Sinne 

der Regelung. Dafür spricht auch, dass mit den Regelungen des LJVollzG und des 

StVollzG zwar öffentlich-rechtliche Regelungen gegeben sind, das (Straf-)Vollzugsrecht 

ebenso wie das Kriminalrecht insgesamt aber zum öffentlichen Recht im weiteren Sinne 

zählen (vgl.  Laubenthal, Strafvollzug, Rn 9, 8. Aufl., 2019, S.23). Insofern besteht hier 

auch ein eigener Gerichtsweg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit (vgl. §§ 12, 13 GVG). 
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Die dem Strafvollzug obliegenden Aufgaben sind auf zwei wesentliche Aufgaben her-

unterzubrechen: 

 

„Der Gefangene soll im Vollzug der Freiheitsstrafe fähig werden, künftig in sozialer Ver-

antwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. 

Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straf-

taten.“ 

(Vgl. Laubenthal, Strafvollzug, Rn 137, 8. Aufl., 2019, S.109). 

 

Da alles Handeln der Behörde für den Gefangenen immer an dieser Zielsetzung aus-

gerichtet sein muss und im kriminalrechtlichen Kontext liegt, kann eine Regelungsma-

terie, die im reinen Vollzugsrecht fußt, auch nicht als Aufgabe der öffentlichen Verwal-

tung im Sinne von § 3 Abs. 4 LTranspG angesehen werden. Das würde der besonderen 

Regelungslage im Vollzugsrecht, bei der auch immer Sicherheitsbelange eine Rolle 

spielen, nicht gerecht werden. Außerdem unterliegt die Überprüfung der Rechtmäßig-

keit des Handelns der Vollzugsbehörde der zuständigen Strafvollstreckungskammer 

(vgl. § 78a Abs.1 Nr. 2 GVG mit Verweis auf § 109 StVollzG). Auch in der Landtags-

drucksache 16/5173 S. 35 wird ausdrücklich festgehalten, „dass Strafvollstreckungsbe-

hörden von der Anwendung des Landestransparenzgesetzes ausgenommen sind, es 

sei denn, sie üben ausnahmsweise Verwaltungstätigkeit oder Aufgaben der Justizver-

waltung aus.“  

Insofern findet der § 3 Abs. 4 LTranspG nur ausnahmsweise in einer Vollzugsanstalt 

Anwendung. 

 

Auch das im Sinne des Transparenzgedankens geschaffene VIG kennt diese Unter-

scheidung (vgl. Ausführungen unter B.). Im VIG sind auch Behörden (als sog. „zustän-

dige Stellen“) erfasst, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen. In § 2 Abs. 3 VIG 

sind ausdrücklich Justizvollzugsbehörden ausgenommen. Auch dies dürfte dem Um-

stand geschuldet sein, dass das Vollzugsrecht zum öffentlichen Recht im weiteren 

Sinne gehört, letztlich aber dem Kriminalrecht und der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu-

zuordnen ist. 
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